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bewusst Sand in die Augen oder versucht, von Versäumnissen und Untätigkeit in der Ver-
gangenheit abzulenken. 
Wenn es Ihnen, meine Damen und Herren von der SPD, mit diesem Thema wirklich ernst 
wäre, hätten Sie in den vergangenen zehn Jahren - zumindest nach der Kommunalwahl 
2004 – irgendwelche Aktivitäten entfaltet, um zu einer Sperrklausel zu kommen. 

(Beifall von der CDU) 
Bis Mai 2005 haben Sie den Innenminister gestellt und hier im Landtag die Mehrheit gehabt. 
Aber in all den Jahren seit Ihrer Niederlage vor dem Verfassungsgericht haben Sie nichts 
unternommen, um unter anderem die drohende erhebliche Funktionsstörung empirisch-
wissenschaftlich zu belegen.  
Sie haben auch in dieser Sache einmal mehr Ihre Glaubwürdigkeit und Ihren Anspruch auf 
Ernsthaftigkeit verspielt. – Schönen Dank. 

(Beifall von CDU und FDP) 

Vizepräsident Edgar Moron: Vielen Dank, Herr Kollege Lux. – Es geht gleich zügig weiter. 
Herr Kollege Bovermann.  

Prof. Dr. Rainer Bovermann (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Bei den 
Beratungen zum Kommunalwahlgesetz gab es ganz offensichtlich noch eine gewisse 
Grundübereinstimmung zwischen allen Fraktionen hier im Haus, zumindest was das Prob-
lembewusstsein anging. Denn immerhin sah das Gesetz die Regelung einer Mindestsitzzahl 
vor, die einer noch weiteren Zersplitterung der Räte und Kreistage im Lande entgegenwir-
ken sollte. Wir haben uns damals schon für eine echte Sperrklausel ausgesprochen, weil 
dieser Notbehelf für uns unter dem entscheidenden Mangel gelitten hat, dass gerade in den 
Großstädten, wo wir eine Fragmentierung am stärksten befürchten müssen, von einer sol-
chen Mindestsitzregelung so gut wie keine Wirkung ausgegangen wäre. 
Nach der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs ist die Mindestsitzzahl vom Tisch. Das 
Problem bleibt aber bestehen. Bei der nächsten Kommunalwahl droht uns eine weitere Zer-
splitterung – mit allen bekannten Folgen. 
Schon während unserer Anhörung haben zahlreiche Sachverständige die Wiedereinführung 
einer moderaten Sperrklausel gefordert. Ich verweise beispielhaft auf die Stellungnahme 
des Landrats des Rhein-Sieg-Kreises, der bekanntlich der CDU angehört. Aber auch der 
Landkreistag spricht sich ausdrücklich für die Wiedereinführung einer Sperrklausel aus. 
Meine Damen und Herren, man kann sich jetzt auf verschiedene Art und Weise mit dieser 
Situation befassen. Wir als SPD nehmen die Bedenken, die parteiübergreifend im kommu-
nalen Raum geäußert werden, ernst. 
Die Tatsache, dass diese Fragmentierung ganz besonders unsere Großstädte betrifft, weist 
auf die gerade schon angesprochene spezielle Situation im Land Nordrhein-Westfalen hin. 
Herr Lux, Sie müssen sich wirklich noch einmal die Größenverhältnisse in Baden-
Württemberg und in Nordrhein-Westfalen im Vergleich anschauen. 
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Nun gibt es unbestritten die hohen rechtlichen Hürden, die vom Verfassungsgerichtshof ge-
setzt worden sind. Das Ganze ist aber nicht allein eine rechtliche Frage und auch nicht nur 
eine Frage des politisch Wünschbaren, sondern, wie das Verfassungsgericht selbst gesagt 
hat, eine Frage der Empirie, also der Überprüfung. 
Wir als sozialdemokratische Landtagsfraktion haben die Initiative ergriffen. Wir haben ein 
Gutachten in Auftrag gegeben, das mein Kollege Herr Prof. Bogumil von der Ruhr-
Universität Bochum auch hier im Landtag vorgestellt hat. Dieses Gutachten haben wir auch 
allen Fraktionen zur Willensbildung zur Verfügung gestellt. Darin wird deutlich, dass die 
Funktionsfähigkeit insbesondere in den Großstädten gefährdet ist, wo zum Teil bis zu acht 
und mehr Gruppierungen in den Räten oder Kreistagen sitzen. 
Dort sind Mehrheiten, gerade wenn es um Haushaltsberatungen geht, sehr, sehr schwer 
herzustellen. Damit nimmt die Belastung im kommunalen Ehrenamt zu. Es stellt sich auch 
die Frage des unterschiedlichen Erfolgswertes der abgegebenen Stimmen. Alles das muss 
gründlich untersucht werden. 
Nun müssen Sie von der CDU sich entscheiden, ob sie sich dieser Meinung anschließen 
können oder ob Sie sich der Meinung des Innenministers anschließen wollen – der augen-
scheinlich dem Rat der berühmten drei Affen aus dem japanischen Sprichwort „Nichts se-
hen, nichts hören, nichts sagen“ folgt; denn offensichtlich will er auf jeden Fall eine systema-
tische Untersuchung der Problematik verhindern. 
Wir schlagen in unserem Entschließungsantrag nicht mehr und nicht weniger vor, als vor 
dem Hintergrund der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung und des Gutachtens von 
Herrn Prof. Bogumil die Funktionsfähigkeit der Räte und Kreistage systematisch zu untersu-
chen. Das ist der ganz bewusste Versuch, die verfassungsrechtlich entscheidende Frage zu 
klären, bevor wir als Gesetzgeber aktiv werden. 
Wer sich einer solchen Klärung verweigert, der ignoriert die Probleme – offensichtlich, weil 
er dem kleineren Koalitionspartner entsprechende Zugeständnisse machen muss. Sie ha-
ben ganz offenbar Angst davor, nach einer Klärung der Sache Farbe bekennen zu müssen. 
Wir fordern Sie heute noch einmal auf, sich unserem Entschließungsantrag anzuschließen 
und sich einer empirischen Überprüfung der Frage der Fragmentierung der Räte und Kreis-
tage zu stellen. – Danke schön. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Edgar Moron: Vielen Dank, Herr Prof. Bovermann. – Jetzt spricht für die 
FDP Kollege Engel. 

Horst Engel (FDP): Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich mache es 
ganz kurz. Die Regelung der Mindestsitzzahl von 1,0 verletzt gemäß einem Urteil des Ver-
fassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16. Dezember 2008 das Recht 
politischer Parteien auf Chancengerechtigkeit und auf Gleichheit der Wahl. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Späte Einsicht!) 
Die Wahlrechtsgleichheit und die Chancengerechtigkeit der Wahlbewerber standen bei der 
Urteilsverkündigung des Verfassungsgerichtshofs im Vordergrund. Das ist zu respektieren. 
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